
 
 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 

 

Stadt Braunschweig  TOP 

  14 a 
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
Referat Steuerungsdienst 16653/14 03.02.2014 
   
 
 
Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Verwaltungsausschuss 04.02.2014   X     
Rat 04.02.2014 X      
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

     
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Gebiets- und Verwaltungsreform 
hier: Region Braunschweig 
 
 
„Der Rat der Stadt Braunschweig hält an dem Ziel der Bildung einer Region Braunschweig auf 
der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 30. November 2009 fest. Die Zersplitterung des Wirt-
schaftsraumes Braunschweig in acht Landkreise und kreisfreie Städte ist und bleibt ein Hinder-
nis für eine positive Weiterentwicklung im Interesse aller Einwohner dieser bedeutenden Wirt-
schafts- und Industrieregion. Der Rat der Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die Umsetzung dieser 
zukunftsgewandten Regions-Lösung derzeit aufgrund heftiger Widerstände aus Teilen der Re-
gion kaum erreichbar erscheint. 
Eine Beibehaltung des Status Quo ist aber ebenfalls nicht denkbar. Daher müssen dringend 
Gespräche aufgenommen werden mit dem Ziel, tragbare Zwischenlösungen zu erreichen. Jede 
denkbare Zwischenlösung muss allerdings auch die berechtigten Interessen des Oberzentrums 
Braunschweig berücksichtigen. Teillösungen, die dazu führen, dass Gebietsteile der Region 
Braunschweig an die Nachbarräume verloren gehen bzw. Gebietsteile aus den Kammer- und 
Gerichtsbezirken des Oberzentrums Braunschweigs an andere Kammer- und Gerichtsbezirke 
gehen, dürfen nicht die Zustimmung der Landesregierung erhalten. 
Gefragt ist eine Gesamtlösung im Sinne einer umfassenden Gebiets- und Verwaltungsreform. 
Die Landesregierung sollte, wie schon mehrfach gefordert, eine Sachverständigen-kommission 
zur Vorbereitung einer solchen Reform einsetzen. 
Das vom Oberbürgermeister nachstehend entwickelte Positionspapier ist ein wichtiger Beitrag 
zu der aktuellen Diskussion, eine gute Grundlage für auch kurzfristig zu fällende Entscheidun-
gen und zugleich ein bezüglich seiner weiteren Auswirkungen auf die Fragen einer umfassen-
den Gebiets- und Verwaltungsreform wichtiger Beitrag für eine solche Kommission. Die Ver-
waltung wird ermächtigt auf dieser Grundlage alle Gespräche zu führen, die zu einer positiven 
Weiterentwicklung von Stadt und Region beitragen können.“ 
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I. 
Am 30. November 2009 hat der Rat der Stadt Braunschweig folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat der Stadt Braunschweig spricht sich für die Bildung einer Region als kommunale Ge-
bietskörperschaft aus, die die bisherigen Landkreise und die kreisfreien Städte auf dem Gebiet 
des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (ZGB) umfasst. Zuständigkeiten und weitere 
Einzelheiten (Sitz, Name) müssen sich aus der öffentlichen Diskussion und der Meinungsbil-
dung in den anderen Gebietskörperschaften ergeben.“ 
 
Diese Forderung auf Schaffung einer „Region“ nach dem rechtlichen Vorbild der Region Han-
nover basierte auf entsprechenden Vorstellungen der früheren Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Glogowski und Gabriel Anfang des vorigen Jahrzehnts. Ich selbst habe dies mit mei-
nen sogenannten „Thesen zur Entwicklung der Region“ vom Februar 2008 wieder aufgegriffen. 
Meine persönliche fachliche Position war und ist allerdings nicht prinzipiell die Gliederung des 
Landes Niedersachsen in solche „Regionen“ nach dem Vorbild von Hannover. Vielmehr habe 
ich in den letzten 20 Jahren mehrfach öffentlich und im Schrifttum das sogenannte „dreistufige“ 
Verwaltungsmodell für Flächenländer (Landesregierung und oberste Landesbehörden/ Bezirks-
regierungen als komplette Bündelung der staatlichen Mittelinstanz sowie leistungsfähige Kreise 
und kreisfreie Städte als unterste Ebene) vertreten. Vorbild war und ist für mich die Struktur des 
Landes Baden Württemberg – jedenfalls in dem Organisationsstand vom 01. Januar 2012. 
 
Erst die Abschaffung der staatlichen Mittelinstanzen (Bezirksregierung) in Niedersachsen (ohne 
eine begleitende Gebiets- und Verwaltungsreform nach dem Vorbild der Jahre 1972 – 1974 auf 
der Grundlage der Empfehlungen der sogenannten „Weber-Kommission“) hat mich dann dazu 
gebracht, ein solches Regions-Modell für Niedersachsen, insbesondere für den Großraum 
Braunschweig, vorzuschlagen.  
 
Grund war der absehbare Umstand, dass der Wegfall einer solchen konzentrierten Bündelung 
staatlicher Kompetenzen in einem Flächenland (und die Hochzonung von Kompetenzen in die 
Zentrale bzw. die Dekonzentrierung und Zersplitterung von Verwaltung in der Fläche) der Lan-
desverwaltung, aber indirekt auch der Kommunalverwaltung schaden würde. Und der Wirtschaft 
übrigens auch. Diese Befürchtungen haben sich in den Jahren seitdem bestätigt. Auch nach 
Ansicht von Fachleuten ist der Zustand der Landesverwaltung Niedersachsen von einer man-
gelhaften Koordinierung insbesondere regionaler Prozesse gekennzeichnet (das ist auch ein 
Grund, warum die neue Landesregierung – wenn auch unzureichend – mit neuen Landesbe-
auftragten für regionale Landesentwicklung dagegen zu steuern versucht). 
Dadurch, dass der Übergang zur Zweistufigkeit nicht mit einer umfassenden Gebiets- und Ver-
waltungsreform verbunden wurde und auch entsprechende Zusagen in dieser Hinsicht gegenü-
ber den kommunalen Spitzenverbänden nicht eingehalten wurden, besteht für das Land auch 
nicht die Möglichkeit, in großem Stil staatliche Aufgaben weiter an die kommunale Ebene 
(Landkreise, kreisfreie Städte, große selbständige Städte) abzugeben.  
Aufgrund dieser Analyse der Defizite – die eigentlich fachlich von niemandem bestritten werden 
– hatte ich diese Regionslösung auf den Tisch gebracht, die dann vom Rat der Stadt Braun-
schweig durch den erwähnten Beschluss zur Linie der Stadt Braunschweig gemacht wurde. 
 
Die Reaktion auf dieses „Thesenpapier“ war vielfältig. Sie reichte von weitgehender Zustim-
mung (insbesondere Wirtschaft, anfangs auch Gewerkschaften, Kreisstädten und Fachwissen-
schaft) über vorsichtige Prüfungsüberlegungen (Röhmann, Schnellecke, größere Gemeinden) 
bis hin zu eindeutiger und heftiger Ablehnung (Klingebiel, Lau, Einhaus, Kilian insbesondere).  
Diese Frontenlage hat sich nicht wesentlich verändert, in den letzten Jahren allerdings ist gera-
de die Stadt Wolfsburg zu dem heftigsten Gegner einer solchen Regionslösung – jedenfalls in 
der mittelfristigen Perspektive – geworden. 
 
Die Einwände fokussierten sich auf folgende, regelmäßig sachlich nicht überzeugende Punkte: 
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• Die Region würde zu groß (mit fälschlicher Bezugnahme auf ein nicht einschlägiges Ur-
teil des OVG Mecklenburg-Vorpommern). 

• Die Region würde zu bürgerfern (unter Verschweigen der Tatsache, dass eine solche 
Region nur zentrale Aufgaben übernehmen sollte, für die Bürger nicht oder kaum zur 
Regionsverwaltung müssten und im Übrigen Aufgaben vor allen Dingen dezentral auf 
leistungsfähige Städte und Gemeinden übertragen werden sollen). 

• Das politische Klima für einen solchen Zusammenschluss wäre nicht vorhanden (um 
dabei in den letzten Jahren durchaus mit allerhand Polemik zu diesen „Klima-
Beeinträchtigungen“ beizutragen). 

• Diese Region sei „verfassungswidrig“ (Schünemann, ohne dass je substantiiert zu unter-
setzen). 

 
Auch wenn eben all diese „Argumente“ letztlich wenig substantiiert waren, reichte die massive 
Ablehnungsfront vor allem bei denen aus, die in Bezug auf Macht und Ämter Einbußen zu er-
warten hätten, um gar nicht erst in eine detaillierte Befassung über Art und Weise der Region 
und ihre Kompetenzen einzusteigen. Dieses Echo brachte auch so etwa Fachleute wie den Gu-
tachter Prof. Hesse dazu, diese Lösung als nicht realisierbar, weil auf zu viel Widerstände tref-
fend, zu verwerfen, ohne sich damit dann im Detail überhaupt nur befassen zu müssen. 
 
II. 
Inzwischen haben sich in Teilen der Region neue Situationen ergeben, die die These, wonach 
alle Landkreise und kreisfreien Städte im Großraum Braunschweig dauerhaft leistungsfähig 
wären, längst widerlegt haben. Die Landkreise Helmstedt und Peine haben inzwischen selbst 
eingesehen, dass sie in dieser Struktur gerade nicht mehr überlebensfähig sind. Und in Salzgit-
ter und Goslar gibt es schon seit langem Diskussionen, ob und unter welchen Bedingungen 
diese Teilräume der Region noch zukunftsfähig sind. Goslar z.B. sucht immer wieder neue, an-
dere Partner. 
Gerade Letzteres, verbunden mit der äußerst problematischen demographischen Situation gro-
ßer Teile des Großraumes Braunschweig und der großen finanziellen und wirtschaftlichen Dis-
parität in demselben, erfordern längst landespolitischen Handlungsbedarf – also des Landesge-
setzgebers. Das ist auch in mehrfachen Gutachten von Prof. Hesse eindrucksvoll mit Zahlen 
und Analysen belegt. 
Gleichwohl hat die neue Landesregierung zu erkennen gegeben, dass sie eigenes Handeln im 
Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten nicht beabsichtigt, sondern weiter darauf setzt, dass 
sich entsprechende Lösungen aus einvernehmlichen Vereinbarungen aller betroffenen Gebiets-
körperschaften im Großraum Braunschweig ergeben. Das ist nach aller Erfahrung in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf solche Situationen realitätsfern, aber 
offensichtlich den Mehrheitsverhältnissen im derzeitigen Niedersächsischen Landtag geschul-
det.  
Die Verwirklichung einer solchen Region scheitert aktuell wohl vor allem an dem inzwischen 
allerstärksten Widerstand aus Wolfsburg. Wurden bisher in der Regel in Verlautbarungen Grün-
de des „Klimas“ und „Mangel des gegenseitigen Vertrauens“ zwischen den beiden Städten 
Braunschweig und Wolfsburg – wobei Braunschweig jedenfalls kein „Misstrauen“ hegt – ange-
führt, so ist aus den letzten Gesprächen und insbesondere aus der Gesprächsrunde im Innen-
ministerium deutlich geworden, dass Wolfsburg (nicht unverständlicherweise) vor allem seine 
beträchtliche Finanzkraft nicht durch eine Verbandlösung (Region o. ä.) mit einer die Stadt 
Wolfsburg erheblich belastenden Umlage schwächen möchte. Wolfsburg bevorzugt deshalb 
eher eine kleine Lösung, bei der die Stadt Wolfsburg durch eine Umlage (Verband mit Helm-
stedt) nur geringe Einbußen hätte, insbesondere aber für expansive Pläne in Bezug auf Gewer-
be und Wohnen echte Vorteile gewinnen könnte. 
Die starke Stellung der Stadt Wolfsburg, nicht nur in der Region, sondern in Niedersachsen, 
führt dazu, dass es nach meiner Auffassung mittlerweile ganz unwahrscheinlich ist, dass es zu 
einer Regionslösung noch in den nächsten zehn Jahren kommen kann. Jedenfalls so lange 
nicht, wie die Stadt Wolfsburg dank ihrer Gewerbesteuern über eine so enorm überdurchschnitt-
liche Steuerkraft verfügt, die sie auf keinen Fall mit anderen – außer Helmstedt – teilen will. Un-
ter diesen Umständen ist es zwar richtig, dass die Stadt Braunschweig als einzige große Ge-
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bietskörperschaft im Großraum weiter sich zu ihrer regionalen Verantwortung bekennt und eine 
regionale Lösung aufzeigt und vertritt. Sie sollte sich aber zugleich in Verhandlungen für alter-
native oder für Zwischenlösungen öffnen. 
 
III. 
Eine solche Lösung bzw. Zwischenlösung könnte wie folgt aussehen: 
 
1. Stärkung der Leistungsträger des Großraums, also der zentralen Orte. 
 
2. Stärkung der Kreise durch Schaffung neuer, größerer und mittelfristig leistungsstärkerer 

Einheiten. 
 
3. Durchführung des gleichen Prozesses auf der Gemeindeebene. 
 
4. Stärkung des ZGB als regionale Klammer durch Übertragung einzelner Aufgaben aus 

dem Selbstverwaltungsbereich. 
 
5. Wiederherstellung einer starken regionalen Bündelung einer staatlichen Behörde durch 

Ausbau der Landesämter für regionale Landesentwicklung zu kleineren und effektiven 
Regierungspräsidien als regionale Bün-delungsbehörden. 

 
Zu 1.: 
Fast alle zentralen Orte im Großraum klagen über mangelnde Fläche, um Wohnraum- und Ge-
werbeflächennachfrage zu bedienen. Aus der Sicht der Stadt Braunschweig konzentriere ich 
mich auf die Situation Braunschweigs in diesem Zusammenhang. 
Die Stadt Braunschweig hat von den drei Oberzentren des Großraumes die geringste Fläche 
pro Einwohner. Durch naturräumliche (Flüsse) und infrastrukturelle (Autobahn) Gegebenheiten 
ist ohnehin das relativ kleine Stadtgebiet der einwohnermäßig zweitgrößten Stadt Niedersach-
sens längst an die Grenzen einer nachfragegerechten Siedlungsentwicklung gestoßen. Das 
liegt natürlich auch daran, dass die Stadt Braunschweig seit 1974 – dem Zeitpunkt vor der letz-
ten Gebietsreform – von rund 218.000 auf heute rund 248.000 Einwohner angewachsen ist. 
Und dass zusätzlich vor allem aufgrund der dynamischen Entwicklung der Stadt längst ein ech-
ter Engpass für die Ansiedlung von Betrieben in diesem zweitwichtigsten Oberzentrum Nieder-
sachsens entstanden ist. 
Deshalb sind insbesondere in der letzten Zeit Gedanken über eine weitere Gebietsreform im 
Umland der Stadt Braunschweig in Bezug auf die Gemeinden bzw. Gemeindeteile des früheren 
Landkreises Braunschweig laut geworden. Das gilt abgeschwächt auch für Gemeinden im Ein-
zugsbereich und Verflechtungsbereich des Oberzentrums Braunschweig, die früher nicht zum 
Landkreis Braunschweig gehört haben. Es würde diese Vorlage sprengen, die Verflechtungs- 
und Pendlerbeziehungen im Umland von Braunschweig im Einzelnen darzustellen. Im Zuge 
dieser Diskussion haben sich in der letzten Zeit insbesondere Bürger, Institutionen und Kom-
munalpolitiker zu Wort gemeldet, die in Anlehnung an den früheren Landkreis Braunschweig ein 
„zurück nach Braunschweig!“ fordern. Das gilt insbesondere dort, wo Landkreise sich eher weg 
von Braunschweig (Peine Richtung Hildesheim, Helmstedt Richtung Wolfsburg) orientieren. 
 
a)  
Die Lösung für derartige Fragen und Forderungen wäre zunächst einmal die schlichte Einge-
meindung solcher Gemeinden bzw. Gemeindeteile in die Stadt Braunschweig auf der Basis der 
geltenden Kommunalverfassung mit dem Status von Stadtbezirken. Dabei könnte entweder 
schon auf der Basis der geltenden Vorschriften oder aufgrund spezialgesetzlicher Vorschriften 
(„Braunschweig-Gesetz“) daran gedacht werden, diesen einzugemeindenden Ortsteilen mehr 
Befugnisse zu geben als den bisherigen Stadtbezirksräten. Eine solche ungleiche Aufgabenzu-
teilung innerhalb des Stadtgebietes müsste durch Landesgesetz auch auf dem Boden von Arti-
kel 28 GG möglich sein. Auch könnte die Stadt Braunschweig diese einzugemeindenden neuen 
Stadtbezirke mit deutlich mehr Haushaltsmitteln als die bisherigen Stadtbezirke ausstatten und 
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in diesen bisherigen Sitzen von Gemeinde- bzw. Samtgemeindeverwaltungen starke Außenstel-
len der Stadtverwaltung für alle Bürgerangelegenheiten installieren. 
Für die Bevölkerung dieser Gemeinden würde dies die Gewährleistung einer effizienten, spar-
samen, fachkundigen Großstadtverwaltung auch auf ihrem Gebiet bedeuten. Sie kämen in den 
bürgerschaftlichen Genuss sämtlicher Einrichtungen der Großstadt Braunschweig mit allen Vor-
teilen, die daraus erwachsen. Sie hätten im Rahmen der Beteiligung zur Wahl des Stadtrates 
von Braunschweig die Möglichkeit, dann auch kommunalpolitisch unmittelbar Einfluss auf die 
Stadt auszuüben, die im Grunde auch heute schon ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse ganz 
maßgeblich prägt. 
 
Dem gegenüber steht unbestritten ein Verlust an eigener kommunaler Selbstverwaltung, da 
diese bisherigen Gemeinden dann nicht mehr über Gemeinderäte, eine eigene Gemeindever-
waltung und einen eigenen hauptamtlichen Bürgermeister verfügen würden. Ebenfalls nicht 
über ihre Abgaben- und Steuerhoheit und die Verfügung über die entsprechenden Einnahmen. 
 
b) 
Wenn aus diesen Gründen zumindest bei einzelnen Gemeinden der Widerstand gegen eine 
solche Eingemeindung zu groß wäre, müsste auch ein ganz neues Modell, das eines „Stadtver-
bandes Braunschweig“ nach dem Denkmodell einer „kreisfreien Samtgemeinde“ (i.S.v. §§ 97 ff. 
NKomVG) erwogen werden. 
Ein solches Denkmodell ist im Zuge von Reformüberlegungen für den bisherigen Landkreis Lü-
chow-Dannenberg entwickelt worden (siehe Ipsen, Kreisefreie Samtgemeinde – ein Sonderor-
ganisationsmodell für Niedersachsen?, NdsVBl, 2005, Seite 313 ff.). An dieser Stelle kann im 
Einzelnen auf die entsprechenden Überlegungen nicht eingegangen werden.  
Darauf aufbauend könnte eine solche Lösung auf Grundlage einer Gesetzesänderung wie folgt 
aussehen: 
 
Alle bisherigen Gemeinden bleiben selbständige Gemeinden im Sinne von Artikel 28 GG. Sie 
nehmen prinzipiell alle Aufgaben des sogenannten eigenen Wirkungskreises weiterhin selbst 
durch ihren Gemeinderat (direkt von den Bürgern gewählt) wahr. Sie bilden mit der Stadt 
Braunschweig als „Trägergemeinde“ (analog der bis 2008 in Sachsen-Anhalt geltenden Vor-
schriften über „Verwaltungsgemeinschaften“) einen kreisfreien „Stadtverband“. Durch ein ent-
sprechendes (spezielles) Gesetz behält die Stadt Braunschweig ihrerseits im weiten Umfang 
ihre bisherigen Zuständigkeiten. Und eine Rechtsstellung analog der Stadt Hannover. 
 
Die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises für die „Umlandgemeinden“ übernimmt der 
„Stadtverband“. Alle Aufgaben, die bisher der Landkreis für die Gemeinden erledigt hat, erfüllt 
der „Stadtverband“. So ist das bei Samtgemeinden und für die Praxis wäre das wohl ohne gro-
ße Relevanz, weil diese Aufgaben fast ohne Beteiligung der Räte von den Gemeindeverwaltun-
gen er-ledigt werden. Die Bürger würden davon praktisch nichts merken. 
 
Die Verwaltung des „Stadtverbandes“ übernimmt als „Trägergemeinde“ die Stadt Braunschweig 
(dazu hieß es in § 82 GO LSA: „Erfüllt eine Mitgliedsgemeinde die Aufgaben des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes, so nimmt deren Bürgermeister die Aufgaben des Leiters des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes wahr.“). Der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig wird damit auch der 
Verwaltungschef des „Stadtverbandes“ („Stadtverbandsdirektor“). Er sollte meines Erachtens 
dieses Amt in Personalunion mit seinem Amt als Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig 
nach Wahl durch den „Stadtverbandsrat“ als Nebentätigkeit wahrnehmen. Überlegenswert ist 
natürlich auch, dass der Oberbürgermeister diese Aufgabe auf einen anderen Wahlbeamten 
übertragen kann. Gleiches gilt insbesondere für die Anwesenheit des Hauptverwal-
tungsbeamten in den Sitzungen der Gemeinderäte. 
In den anderen Gemeinden (außer Braunschweig) werden ehrenamtliche Bürgermeister mit der 
Rechtsstellung von Bürgermeistern von Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden durch den 
Gemeinderat gewählt (siehe § 105 NKomVG). 
Anders als in § 106 NKomVG sollte deren Befugnis ausnahmslos auf die Aufgaben gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 – 4 (repräsentative Vertretung, Vorsitz im Rat und VA, Einberufung, Ver-
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pflichtung des Rates) eingeschränkt sein. Die übrigen Aufgaben (Gemeindedirektor) sollte der 
Oberbürgermeister von Braunschweig bzw. ein von ihm beauftragter Verwaltungsmitarbeiter 
übernehmen. Im Übrigen könnte wie in § 106 NKomVG (also wie bei Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden) verfahren werden. 
Ob das Samtgemeindemodell im Übrigen ganz stringent auch auf einen „Stadtverband“ über-
tragen werden kann, müsste genauer – sowohl rechtlich als auch kommunalpolitisch – überprüft 
werden. Für ein erstes Diskussionsmodell sollten dieser Hinweise und Ausführungen reichen. 
Verantwortlich ist die „Stadtverbandsverwaltung“ einem „Stadtverbandsrat“, der direkt von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird. Zusätzlich wird ein „Stadtverbandsausschuss“ (VA) ge-
bildet.  
 
Bei der Stadtverbandslösung behielten, wie erwähnt, die bisherigen Gemeinden ihre Rechts-
stellung als selbständige Gemeinden, ihre gesamte Einnahmehoheit und ihre Planungshoheit 
(auch ohne Flächennutzungsplanung). Bestimmte Einrichtungen sollten wie bei Samtgemein-
den (siehe § 98 Abs. 1 Ziff. 1 – 8 NKomVG) auf den „Stadtverband“ übertragen werden. Im Ein-
zelfall könnte mit Gemeinden auch eine noch weitergehende Übertragung geregelt werden bzw. 
eine weniger weitgehende. 
Die Gemeinden würden dann die nicht mehr von ihnen selbst getragene Verwaltung der Ge-
samteinheit durch eine Umlage bezahlen. 
 
Nachteilig gegenüber der schlichten Eingemeindung wäre die kompliziertere Struktur des Ge-
bildes und die Tatsache, dass in einen solchen „Stadtverband“ die Bürgerinnen und Bürger von 
Braunschweig außer den Stadtbezirksrat und den Rat der Stadt dann auch noch einen solchen 
Stadtverbandsrat wählen müssten. In dieser Situation befinden sich allerdings Bürgerinnen und 
Bürger, die in Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde sind, heute schon (Gemeinderat, 
Samtgemeinderat, Kreistag). 
 
Die enge Zusammenarbeit der Gemeinden im „Stadtverband“ würde kommunale Kooperationen 
wie z.B. die Entwicklung von Gemeinschaftsgewerbegebieten („Waller See“) und von Schulent-
wicklungsplänen u. a. m. erheblich befördern. Die Stadt Braunschweig und die anderen Ge-
meinden würden rasch zu einem kommunalen Gebilde zusammenwachsen. 
 
c) 
Jede neue Lösung sollte nur möglich sein, wenn die Bürger sie zuvor in einem Bürgerentscheid 
bejaht haben. Denkbar wären auch alternative Abstimmungen in einem Bürgerentscheid. 
 
Zu 2.: 
Bei einer solchen Abgabe von Gemeinden oder Gemeindeteilen würden natürlich bisherige 
Körperschaften im Großraum Braunschweig zu ihren Lasten und zugunsten der Stadt Braun-
schweig einwohnermäßig geschwächt. Deshalb müsste eine solche Lösung mit einer umfas-
senden Kreis- und Verwaltungsreform für die übrigen Teile des Großraumes Braunschweig ver-
bunden werden. In Anlehnung an die Hesse-Gutachten bieten sich dabei zwei „Kragenkreise“ 
(ein Begriff aus der Diskussion der Jahre 1968-72) um Braunschweig an: 
 
A „Nordkreis“ (Helmstedt, Wolfsburg, Gifhorn oder alternativ Helmstedt, Wolfsburg, Gifhorn, 
Peine) 
 
B „Südkreis“ (Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel, Goslar oder alternativ Salzgitter, Wolfenbüttel, 
Goslar) 
 
Die entsprechenden Verflechtungsbeziehungen sind in den Hesse-Gutachten gut nachzulesen. 
Die Weber-Kommission hatte seinerzeit wegen der engen Verflechtungen zwischen Gifhorn und 
Peine auch einen Landkreis Gifhorn-Peine vorgesehen. Alle diese Überlegungen sind also nicht 
neu, sondern auch schon einmal wissenschaftlich begründet unterbreitet worden. 
In diesen beiden Großkreisen könnten, je nach Wunsch und Willensbildung, die beiden Städte 
Wolfsburg und Salzgitter einen Status wie die Stadt Hannover oder die Stadt Göttingen erhal-
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ten. (Dieser Status ist auch bei einer ganz erweiterten Stadtverbandslösung wie für Braun-
schweig analog sinnvoll, s. o.). 
Von diesen beiden Großkreisen wäre mit Sicherheit im Hinblick auf die Integration Wolfsburgs 
der „Nordkreis“ wirtschaftlich stärker und sehr zukunftsfähig. 
Der Südkreis käme nicht ohne entsprechende Starthilfen des Landes aus. Allerdings hat das 
Land eine entsprechende Entschuldungshilfe für den Landkreis Goslar schon geleistet und eine 
entsprechende Ausgangsposition geschaffen. Neuerdings gibt es in Goslar Überlegungen, sich 
mit dem „Ostharz“ (Sachsen-Anhalt) zu verbinden. Dann wäre der „Südkreis“ nicht so großflä-
chig und strukturell einfacher.  
 
Zu 3.: 
Vernünftigerweise sollte die erwähnte Kreisreform verbunden werden mit einer ebenso wichti-
gen Stärkung der Gemeindeebene und einer erneuten Gemeindereform. Auf solche stärkeren 
Gemeinden könnten im großen Stil Kreisaufgaben übertragen werden, damit die Bürgernähe 
bei der Wahrnehmung bisheriger Kreisaufgaben (z. B. in den Kreisstädten) gewahrt bleibt. 
 
 
Zu 4.: 
Um die regionale Kooperation – die ein absolutes Defizit darstellt – zu verbessern, könnten 
Vorstellungen aufgegriffen werden, den ZGB mit der Übertragung von Aufgaben des eigenen 
Wirkungskreises zu stärken. Ich selbst habe solche Vorstellungen – allerdings auch damals 
ohne positive Resonanz – schon 2004 ins Gespräch gebracht. Inzwischen haben auch der Be-
zirksverband Braunschweig der SPD und die Fraktionen des ZGB ähnliche Vorstellungen ver-
treten. Angesichts dieser breiten Basis für solche Ideen, sollte dieser Punkt am einfachsten zu 
realisieren sein. Da die entsprechenden neuen ZGB-Aufgaben durch die Verbandsumlage fi-
nanziert werden müssten, ergäbe sich hier auch der schon oben erwähnte wichtige Finanzaus-
gleich zum Abbau von Disparitäten im Großraum Braunschweig. Entsprechende Einbußen, in-
sbesondere bei der Stadt Wolfsburg, könnte diese aufgrund ihrer exzellenten Haushaltslage 
objektiv ohne weiteres verkraften. 
 
Zu 5.: 
Natürlich müsste in diesem Zuge dann auch – freilich im ganzen Land - endlich die noch aus-
stehende Funktionalreform und die Umstrukturierung der Landesverwaltung angegangen wer-
den. Dazu bedarf es hier von kommunaler Seite keiner eigenen detaillierten Vorschläge.  
Im kommunalen Interesse ist es aber, dass das erwähnte Defizit bei der regio-nalen Bündelung 
und Kombinierung staatlicher Zuständigkeiten, insbesondere komplexer Genehmigungsprozes-
se bei Infrastrukturvorhaben, dann beseitigt wird. Dies könnte am besten geschehen, wenn die 
bezüglich ihrer endgültigen Aufgaben und Kompetenzen noch unklaren Landesbeauftragten im 
Zuge einer Reform wieder zu („kleinen“) Regierungspräsidenten mutieren.  
Dies könnten schlanke Regierungspräsidien sein, die zunächst eben vor allem alle Aufgaben 
der Koordination und Bündelung komplexer Genehmigungsverfahren wie bei den früheren Be-
zirksregierungen wahrnehmen könnten. Zugleich sollten auch Genehmigungen in bestimmtem 
Umfang von der zentralstaatlichen Ebene wieder auf diese Ebene zurückverlagert werden. 
Auch dies wäre ein Stück Bürgernähe. 
Die Übertragung des durchaus prestigeträchtigen und historischen Titels „Regierungspräsident“ 
auf die Amtsinhaber würde zugleich in der Öffentlichkeit deutlich unterstreichen, dass diese 
Amtsinhaber wirklich wie früher Regierungspräsidenten starke „Mittler für die berechtigen Inter-
essen der kommunalen Körperschaften gegenüber der Landesregierung“ wären, wie es früher 
in der Geschäftsordnung für die Bezirksregierungen weiter hieß, und: „Sachwalter der regiona-
len Belange.“ 
Gerade wenn es nicht zu einer Region mit einem starken Regionspräsidenten kommt und damit 
weiterhin ein „Sprecher“ für die Interessen der Region Braunschweig gegenüber Hannover fehlt, 
könnte dieses eine gute Alternativlösung nach bewährtem Vorbild sein. 
 
 
 



8 

Zusammengefasst: 
Die vorstehend – noch teilweise skizzenhaft – entwickelten Vorschläge hätten nicht die gleiche 
Durchschlagskraft und Konsistenz wie die Lösung einer einheitlichen Region im Verflechtungs-
bereich des Großraumes Braunschweig. Immerhin hätten jedoch Landesregierung und andere 
Institutionen (insbesondere die Wirtschaft) nur noch drei Kreise/Stadtkreise im Großraum statt 
bisher acht. 
Zugleich könnte die Integration, insbesondere im Nordkreis dazu führen, dann auch den längst 
überfälligen Schritt zur Reform der Kammer- und Gerichtsbezirke mit dem Ziel der Einräumig-
keit der Verwaltungsstrukturen im Großraum Braunschweig vorgenommen werden. Auch das 
wäre ein wichtiges Stück strukturell vernünftiger Landespolitik. 
Die Komplexität und Kompliziertheit auch dieser Überlegungen und die zwangsläufigen Auswir-
kungen auf die Landesverwaltung (und andere Teile des Landes) lassen dann erneut die Ein-
setzung einer „Sachverständigen-Kommission“ durch die Landesregierung als überaus sinnvoll 
erscheinen. Ein entsprechender Antrag der SPD-Landtagsfraktion ist informationshalber in der 
Anlage beigefügt. 
 
 
gez. 
 
 
Dr. Hoffmann 
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Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann               Februar 2008 


 


 


 


 


Thesen zur Entwicklung der Region 


  


Zu einer Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersachsen und speziell im Großraum 


Braunschweig 


 


 


I. In den 60er und 70er Jahren hat es in der alten Bundesrepublik einschneidende Verände-


rungen der kommunalen und staatlichen Verwaltungsstrukturen durch die damaligen Ge-


biets- und Verwaltungsreformen gegeben. Ende der 70er Jahre ist dieser Prozeß abge-


schlossen und fast nirgendwo wieder aufgenommen worden. Ein Sonderfall war in den 90er 


Jahren die Diskussion um die Bildung der Region Hannover. 


  


In den neuen Bundesländern dagegen hat es von Beginn an erhebliche Veränderungen 


durch umfangreiche Gebiets- und Verwaltungsreformen gegeben, die sich auch in einem 


mehrstufigen Prozeß hingezogen haben und noch heute andauern (aktuell noch Thema in 


allen neuen Ländern außer Brandenburg). Dabei sind insbesondere auf der Kreisebene Zu-


schnitte entstanden, die zum Teil schon die Größe der in den 60er und 70er Jahren diskutier-


ten "Regionalkreise" erreichen (siehe Sachsen-Anhalt) bzw. wegen ihres zum Teil riesigen 


Gebietszuschnittes auf verfassungsrechtliche Hindernisse gestoßen sind (Mecklenburg-


Vorpommern). 


  


Trotz solcher Hindernisse und noch nicht abgeschlossener Debatten dort dürfte in einigen 


Jahren mindestens der Flächenzuschnitt der Kreise den westdeutschen Durchschnitt über-


schreiten. Für die Bevölkerungszahl gilt dies allerdings angesichts der stark rückläufigen Be-


völkerungszahlen dort nicht. 


  


II. In Niedersachsen hat in der letzten Wahlperiode eine umfassende Verwaltungsreform 


stattgefunden, die mit der Abschaffung der Bezirksregierung die klassischen Mittelinstanzen 


beseitigt und zu einem überwiegend zweistufigen Verwaltungsaufbau des Landes geführt 


hat. In der Mehrzahl der westdeutschen Flächenstaaten gibt es noch solche Mittelinstan-


zen/Bezirksregierungen. 


  


In Fachkreisen war man sich stets einig, daß bei einem zweistufigen Verwaltungsaufbau in 


Flächenländern eine entsprechende Größe (Fläche und Einwohnerzahl) auf der Kreisebene 


erforderlich ist, um im Zuge einer sinnvollen Funktionalreform dann auch bisher von Mitte-


linstanzen wahrgenommene Verwaltungsaufgaben im großen Stil auf die kommunale Ebene 


zu übertragen. Deshalb ist nach der durchgeführten Verwaltungsreform in Niedersachsen 


hier vor allem auch immer wieder eine Veränderung der Kreisebene (ggf. auch der kreis-


freien Städte) im Zuge einer neuen Gebiets- und Verwaltungsreform angemahnt worden (zu-


letzt Bund der Steuerzahler). Eine solche erneute Gebiets- und Verwaltungsreform macht 


auch Sinn. 
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Zum einen ist das Kreisbild in Niedersachsen schon immer sehr ausdifferenziert gewesen 


(vom Landkreis Lüchow-Dannenberg bis zum Landkreis Emsland etwa), zum anderen haben 


auch Bevölkerungsrückgänge in kleineren und strukturschwachen Kreisen diese Disparitäten 


in Niedersachsen noch vergrößert. 


  


Auch aus Landessicht könnte es im Sinne von Effizienz und Bündelungsfunktion der Staats-


verwaltung sinnvoll sein, weitere staatliche Aufgaben auf die Kreisebene zu übertragen. Dies 


ginge aber anerkanntermaßen nur bei hinreichend großen und damit auch leistungsfähigen 


Landkreisen. 


  


Eine Anzahl niedersächsischer Kreise erfüllt derzeit diese Anforderungen nicht. 


  


Eine solche Reform könnte bei dieser Gelegenheit auch Leistungsfähigkeit und Zuschnitt von 


kleineren (Kreis-)Sparkassen ebenso positiv verändern wie Zuschnitte von Handwerks- und 


Handelskammerstrukturen in Niedersachsen. Über alle diese Fragen sollte eine offen ange-


legte Diskussion insbesondere in den drei kommunalen Spitzenverbänden stattfinden. 


  


III. Besonderer Handlungsbedarf für eine Gebiets- und Verwaltungsreform und neue Struktu-


ren besteht im Großraum Braunschweig. 


  


Der Großraum Braunschweig ist auf Grund seiner historischen Gegebenheiten völlig zersplit-


tert, heterogen und so nicht handlungsfähig. 


  


Dazu folgender Überblick: 


 


• Die einzige wirklich feste Klammer des Großraumes ist der „Zweckverband Großraum 


Braunschweig“ (ZGB). Er verfügt jedoch nur über die Zuständigkeit für den Regional-


verkehr und die Raumordnung. Beides sind so „dünne“ Aufgabengebiete, daß Sinn 


und Zweck des ZGB in den letzten Jahren immer stärker hinterfragt und kritisiert wer-


den. Das vorhandene „Großraum-Parlament“ ist unverhältnismäßig in bezug auf den 


vorhandenen Aufgabenbereich. Deshalb wächst die Meinung, daß in der jetzigen 


Struktur der ZGB abgeschafft werden sollte. Dann entfiele aber die einzige für den 


Großraum Braunschweig flächendeckende Institution. 


 


• Die „Projekt Region Braunschweig GmbH“ wird ebenfalls neu durchdacht. Es hat die 


erhofften Ergebnisse noch nicht gebracht und erfaßt derzeit im konkreten Aufgaben-


bereich auch nicht Wolfsburg. 


 


• Die Kammergrenzen der Handels- und Handwerkskammern durchschneiden den 


Großraum Braunschweig. Gleiches gilt für die Justizstruktur und andere Verwaltungs-


strukturen (z. B. Arbeitsverwaltung). 


 


• Politische Organisationen sind auch z. T. nicht deckungsgleich mit dem Großraum 


Braunschweig. 


 


• In der „Braunschweigischen Landschaft“ sind die Kreise Goslar und Gifhorn nicht Mit-


glieder. 
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• Der „Oberzentrale Verbund Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg“ existiert in der Praxis 


nicht und hat auch keine Strukturen, die diesen Verbund handlungswirksam werden 


lassen könnten. 


 


• Die neugebildete Großsparkasse „Landessparkasse Braunschweig“ geht von der 


Weser bis nach Helmstedt und bildet keinen zusammenhängenden Wirtschaftsraum 


ab. Der Zuschnitt erklärt sich bekanntlich ausschließlich aus historischen Gründen. 


Diese Großsparkasse trifft auf andere Gebietseinheiten mit eigenen Sparkassen. Da-


für sind andere Sparkassen zum Teil in Gebietskörperschaften dieser Landesspar-


kasse tätig (Goslar in Salzgitter und umgekehrt). Daß auch hier Änderungen erfolgen 


sollen, wird bereits diskutiert. 


  


Im Vergleich zur Region Hannover ist die Region Braunschweig nicht hinreichend hand-


lungsfähig und dadurch schwächer aufgestellt. Bei allen internen Spannungen ist der Groß-


raum Hannover mit einer eigenen, allumfassenden Gebietskörperschaft, mit eigenem Regio-


nalparlament, eigener Regionalverwaltung und mittlerweile auch einer eigenen Großspar-


kasse relativ geschlossen und homogen. Damit hat Hannover Strukturen, die den Großraum 


Hannover wettbewerbsfähig gegenüber anderen deutschen und europäischen Ballungsräu-


men erscheinen lassen. Dies gilt für Braunschweig nicht. 


  


Früher berechtigt vorgetragene Bedenken gegenüber einer solchen „Region“ als eigener 


Gebietskörperschaft in einer dreistufigen Verwaltungsorganisation des Landes Niedersach-


sen (also noch mit einer Bezirksregierung „zwischen“ der Region und der Landesregierung) 


sind nach der Verwaltungsreform Niedersachsen entfallen. 


  


Damit wäre unter fachlichen Gesichtspunkten praktisch nichts mehr gegen eine Region als 


Gebietskörperschaft nach dem Beispiel Hannovers einzuwenden. 


  


Nachteilig wäre im Vergleich zu Hannover die große Flächenausdehnung und die ungleich 


schwierige Umgestaltung, da hier nicht eine kreisfreie Stadt mit einem Landkreis sondern 


viele kreisfreie Städte und Landkreise „fusionieren“ müßten. Dem Nachteil eines solchen 


schwierigen Prozesses und einer großflächigen Struktur steht der ungleich größere Nachteil 


mangelnder Wettbewerbsfähigkeit in der derzeitigen Struktur gegenüber. 


  


Mit der Errichtung einer „Region“ als Gebietskörperschaft könnten sich praktisch alle ange-


sprochenen Probleme (unterschiedliche Zuschnitte, Strukturen, Kammerzuschnitte, usw.) 


erledigen lassen. 


  


Dies müßte auch nicht als Präzedenzwirkung für das übrige Land in Niedersachsen gelten. 


Ein weiterer vergleichbarer Ballungsraum wie Hannover oder Braunschweig existiert nicht 


  


Über den Aufgabenzuschnitt der Region müßten die kommunalen Gebietskörperschaften 


zunächst selbst diskutieren. Erfahrungen aus Hannover mit der dortigen Aufgabenverteilung 


müßten dazu ausgewertet werden. 


  


Über die Sparkassenstruktur müßte dann gesondert gesprochen werden. Es könnte sich 


eine gemeinsame Großsparkasse in gemeinsamer Trägerschaft der Gebietskörperschaften 
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und der Nord/LB ergeben. Dies könnte übrigens auch Vorbildfunktion für die Bundesrepublik 


haben. 


  


Zu Ende gedacht und zu Ende gebracht würde eine solche Region große Wachstumspoten-


tiale entfalten. Derzeit werden viele Energien und Ressourcen mit Konkurrenz bzw. Vermei-


dung einer solchen verwendet und verbraucht. Und die freiwerdenden Energien, Ressourcen 


und zu erzielenden Energieeffekte würden der Region einen zusätzlichen Wachstumsschub 


geben. 


  


Ließe sich eine „Region“ in den Gebietskörperschaften nicht durchsetzen bzw. stieße sie 


wegen der Großflächigkeit an verfassungsrechtliche Grenzen, käme als zweitbeste - Lösung 


auch die Stärkung des ZGB durch die Übertragung weiterer Aufgaben (ähnlich wie bei der 


„Region“) in Betracht. Wenn aber die „Region“ auf Widerstand der Kreise stoßen würde, wä-


re ähnlicher Widerstand auch hiergegen wahrscheinlich. 


  


Daneben könnte die Aufgabenstärkung des ZGB mit einer Kreisreform und der Reduzierung 


auf 3 kreisfreie Städte und 3 Kreise verbunden werden. Problematisch könnte hierbei sein, 


daß dann bei einer Stärkung des ZGB durch Aufgaben des eigenen Wirkungskreises und 


Verlegung von staatlichen Aufgaben auf die größeren Kreise, letztere dem Bild einer echten 


Selbstverwaltungskörperschaft nicht mehr entsprechen könnten. 


  


Über alles sollte jetzt einmal ausführlich und möglichst vor allem in einer genauen rechtlichen 


Abwägung aller denkbaren Modelle diskutiert werden. Denkbar wäre, daß dazu die Gebiets-


körperschaften im ZGB ein Gutachten in Auftrag geben. Die Landesregierung dürfte wohl 


kaum von sich aus oder gar gegen den mehrheitlichen Willen der Gebietskörperschaften 


initiativ werden. 


  


Deshalb muß die Initiative aus der Region selbst kommen. 
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Antrag 


Fraktion der SPD Hannover, den 03.03.2009 


Einsetzung einer Enquete-Kommission „Zukunftsfähiges Niedersachsen - leistungsfähige 
Kommunen, bürgernahe Verwaltung“ 


Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 


Der Niedersächsische Landtag setzt gemäß § 18 a seiner Geschäftsordnung (GO LT) eine Enque-
te-Kommission ein, die sich mit der zeitgemäßen Weiterentwicklung zukunfts- und leistungsfähiger, 
effizienter und bürgernaher Verwaltungsstrukturen in Niedersachsen befasst. 


Zielsetzungen sind die Erarbeitung von konkreten Lösungsvorschlägen sowie die Entwicklung von 
Empfehlungen an den Landtag unter Berücksichtigung folgender zentraler Aspekte: 


1. Zu prüfen und zu bewerten sind zunächst die Abgrenzung von Aufgaben der Landes- und der 
Kommunalverwaltung, deren Verzahnung sowie die Struktur der Landesverwaltung unter dem 
Blickwinkel der Gewährleistung ihrer Bündelungs- und Koordinierungsfunktion. 


2. Weiterhin ist zu untersuchen, wie die kommunale Selbstverwaltung mit ihren zentralen 
Grundsätzen der Bürgernähe, der Überschaubarkeit und der ehrenamtlichen Mandatsaus-
übung so gestärkt werden kann, dass sie mittel- und langfristig in ihren Kernaufgaben der Da-
seinsvorsorge handlungs- und steuerungsfähig bleibt. 


3. Dabei sollen auch die Folgen der strukturellen Finanznot der Kommunen, die Aufgabenvertei-
lung zwischen Land und Kommunen, die Zukunftsfähigkeit der derzeitigen Organisation der 
Landesverwaltung sowie der kommunalen Strukturen untersucht werden. 


4. Die Erarbeitung der Vorschläge soll auf den Ergebnissen der Enquete-Kommission des Nie-
dersächsischen Landtages „Demografischer Wandel - Herausforderungen an ein zukunftsfä-
higes Niedersachsen (Drs. 15/3900)“ aufbauen und die regionalen Identitäten in Niedersach-
sen berücksichtigen. 


  I. Handlungsfelder 


1. Die Enquete-Kommission soll 


a) die derzeitige Aufgabenerledigung und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kom-
munen (Aufgabenkritik) sowie zwischen Landkreisen und kreisangehörigen Kommunen, 


b) die Organisation der Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung privatisierter Aufga-
ben/Kommunalisierung, 


c) die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft an die Verwaltungs-
struktur und Aufgabenerfüllung, 


d) die Auswirkungen des weitgehenden Wegfalls der staatlichen Mittelinstanz in Niedersach-
sen unter Berücksichtigung des Zuschnitts und der Organisation staatlicher Verwaltung in 
anderen Bundesländern, 


e) die Auswirkungen der absehbaren demografischen Entwicklung auf Aufgabenverteilung 
und Aufgabenerfüllung, 


f) die Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen für Land und Kommunen, 
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g) die Angemessenheit im Verhältnis zu Aufgabenspektrum und zur finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Gemeindegebiets- und Kreisgebietsstrukturen unter Berücksichtigung der Er-
fahrungen anderer Bundesländer, 


h) die Organisation und Rahmenbedingungen der interkommunalen Zusammenarbeit hori-
zontal und vertikal einschließlich möglicher demokratischer Legitimationsdefizite, 


i) die Fragestellung der Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge - auch durch kommuna-
le Stadtwerke - unter Berücksichtigung des Grundsatzes gleichwertiger Lebensverhältnis-
se in allen Regionen des Landes, 


untersuchen. 


2. Im Ergebnis der Untersuchungen werden von der Enquete-Kommission insbesondere Aussa-
gen und Handlungsempfehlungen zu folgenden Punkten erwartet: 


a) Aufgabenkritik und Aufgabenerledigung 


– Wie muss die Aufgabenverteilung  zwischen dem Land und der Ebene der Landkreise 
und kreisfreien Städte sowie zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten und 
der Ebene der Gemeinden nach den Kriterien der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und 
Bürgernähe zukünftig gestaltet werden? 


– Wie kann eine wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltung auch in Zukunft unter verän-
derten Rahmenbedingungen gewährleistet werden? 


– Wie müssen die staatlichen Aufgaben und die kommunalen Selbstverwaltungsaufga-
ben im Verhältnis und in Abgrenzung der finanziellen Verantwortung im Interesse der 
Verantwortung vor Ort zukünftig gestaltet werden? 


– Welche Aufgaben werden am sinnvollsten von welcher Ebene erledigt? 


– Welche Aufgaben können entfallen? 


– Welche Aufgaben sind im Interesse einer zukunftsfähigen Struktur gebündelt von ei-
nem Verwaltungsträger durchzuführen? 


b) Zukunftsfähige Strukturen 


– Entwicklung eines neuen Leitbildes für kommunale Gebietskörperschaften, 


– Entwicklung von Kriterien für zukunftsfähige Gemeindegebiets- und Kreisgebietsstruk-
turen unter Berücksichtigung der absehbaren demografischen und finanziellen Rah-
menbedingungen bei Wahrung der Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung, 


– zur finanziellen Stärkung der Verwaltungs- und Investitionskraft der Kommunen durch 
geeignete Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene, 


– Unter welchen Voraussetzungen und gegebenenfalls in welchen Größenordnungen 
sind Regionen denkbar? Nach welchen sozio- und wirtschaftsgeografischen sowie kul-
turell-historischen Kriterien können zusammengehörende regionale Gebiete definiert 
werden? 


– zu Rathäusern in den Städten und Gemeinden als „front office“ für staatliche Aufga-
ben, die im „back office“ von anderen Verwaltungsträgern erledigt werden, 


– zur Frage, welche Verbesserungen der Rahmenbedingungen der interkommunalen 
Zusammenarbeit erforderlich sind (z. B. Probleme der Mehrwertsteuerpflicht, vergabe-
rechtliche Gesichtspunkte) und wie die Zusammenarbeit gestärkt werden kann, 


– zur Frage, inwieweit die Instrumente Einwohnerfragestunden, Einwohner/Bürgerver-
sammlungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie Einwohner-/Bürgerantrag 
zur notwendigen Neugestaltung hin zu einer bürgernahen Verwaltung und als Instru-
mente der politischen Teilhabe an der Entscheidungsfindung auch im Vergleich zu an-
deren Bundesländern hinreichend sind oder ob sie durch zusätzliche Elemente der di-
rekten Demokratie ergänzt werden sollten. 
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 II. Zusammensetzung der Kommission 


Der Kommission gehören 25 Mitglieder an, und zwar 17 Mitglieder des Niedersächsischen Landta-
ges und acht Sachverständige, die nicht Abgeordnete sind. Von den Abgeordneten werden 8 von 
der CDU-Fraktion, 6 von der SPD-Fraktion und je einer von den Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, FDP sowie DIE LINKE benannt. Die Sachverständigen werden im Einvernehmen der Fraktio-
nen benannt; andernfalls gilt § 18 a Abs. 2 Satz 3 GO LT. Die Kommission beruft eine Vertrete-
rin/einen Vertreter jedes kommunalen Spitzenverbandes als Mitglied. Weitere Mitglieder sind aus 
den Bereichen der Rechts-, der Wirtschafts- sowie der Verwaltungswissenschaft zu berufen. Ferner 
gehören der Kommission Experten der Landesgeschichte und Landesgeografie an. Im Übrigen gel-
ten die Vorschriften der Geschäftsordnung für die Ausschüsse des Landtages sinngemäß. Die 
Kommission kann zur Unterstützung ihrer Arbeit öffentliche Anhörungen mit Sachverständigen 
durchführen. 


III. Kommissionsbericht 


Die Kommission legt ihren Bericht dem Landtag bis zum 31. Mai 2011 vor. 


Begründung 


Niedersachsen steht - so das unstrittige Ergebnis der vom Landtag in der vergangenen Legislatur-
periode eingesetzten Enquete-Kommission „Demografischer Wandel - Herausforderungen an ein 
zukunftsfähiges Niedersachsen“ (Drs. 15/3900) - vor großen demografischen Veränderungen, die 
unmittelbare Auswirkungen auf zentrale Fragen der Organisation des Gemeinwesens haben. Die 
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kommunen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Auf den 
Grundlagen von Aufgabenanalyse und -kritik müssen die bestehenden Verwaltungsstrukturen und 
-abläufe den veränderten Anforderungen angepasst werden. In Anbetracht der Ausgangssituation 
und den abzusehenden Entwicklungen in den kommenden Jahrzehnten muss der Gesetzgeber 
darauf achten, dass die Kommunen nicht infolge unzureichender finanzieller und damit auch orga-
nisatorischer Mittel die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln verlieren. Begrenzte finanzielle 
Handlungsspielräume verlangen, die vorhandenen Ressourcen effizient zu nutzen. Dazu müssen 
neben den Verwaltungsstrukturen auch die Strukturen der Gebietskörperschaften auf den Prüf-
stand gestellt werden. Die Bereitschaft auf der kommunalen Ebene, sich zu größeren Gebietskör-
perschaften zusammenzuschließen, muss durch ein stimmiges Gesamtkonzept unterstützt werden. 
Durch die Neuordnung der Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen kann dazu beige-
tragen werden, die Zukunftsfähigkeit Niedersachsens zu sichern. Die Enquete-Kommission soll im 
Vorfeld gesetzlicher Regelungen entsprechende Empfehlungen geben. 


 


Johanne Modder 


Stellv. Fraktionsvorsitzende 


 


(Ausgegeben am 06.03.2009) 
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Überschrift, Beschlussvorschlag


Bildung einer Region Braunschweig


Der Rat der Stadt Braunschweig spricht sich für die Bildung einer „Region“ als kommunale 
Gebietskörperschaft aus, die die bisherigen Landkreise und die kreisfreien Städte auf dem 
Gebiet des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (ZGB) umfaßt.
Zuständigkeiten und weitere Einzelheiten (Sitz, Name) müssen sich aus der öffentlichen 
Diskussion und der Meinungsbildung in den anderen Gebietskörperschaften ergeben.
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Begründung:


Die Stadt Braunschweig hat schon früher Initiativen zu einer stärkeren Zusammenarbeit der 
Mitglieder des ZGB bzw. zu einer Stärkung des ZGB durch Aufgabenzuwachs ergriffen 
(Ratsbeschlüsse v. 06.02.2001 und 12.09.2002). Diese Initiativen blieben jedoch im 
Verbandsbereich ohne praktische Resonanz. Deshalb habe ich vor anderthalb Jahren die Initiative 
für eine „Region“ als kommunale Gebietskörperschaft gestartet.


Die Debatte darüber hat gezeigt, daß die große Mehrheit der Institutionen, Verbände, 
Kommunalpolitiker und Fachleute eine Veränderung des regionalen status quo für richtig erachtet, 
und die bisherige Situation mit dem ZGB als einziger und schwach ausgestalteter regionaler 
Selbstverwaltungskörperschaft als unzulänglich ansieht.


Insbesondere die Betrachtung der wirtschaftlichen Verflechtungen und der Vergleich zu homogen 
aufgestellten Regionen zeigen den Veränderungsbedarf dringend an. Der ZGB ist in seiner 
jetzigen Struktur und Aufgabenausstattung nicht in der Lage eine größere Gemeinsamkeit, 
vereintes Handeln und größere Schlagkraft in der Region herbeizuführen. Das war auch bisher die 
Meinung des Rates der Stadt Braunschweig (s. o. a. Ratsbe-schlüsse).


Die auf Freiwilligkeit beruhenden Organisationen (projekt Region Braunschweig, 
Braunschweigische Landschaft, Flughafen GmbH, KOSYNUS GmbH u.a.m.) sind permanenten 
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt und werden immer wieder von einzelnen Mitgliedern in Frage 
gestellt und dadurch im Bestand bzw. in einer gesicherten und die gesamte Region umfassenden 
Entwicklung gefährdet.


Die Finanzierung solcher Veranstaltungen ist dadurch tendenziell immer in Frage gestellt – ganz 
im Gegensatz zu einer festen Körperschaft, die das Recht auf Umlage hat und die Gewährleistung 
eines nach außen dann einheitlichen Auftretens bietet.


Von Kritikern der Bildung einer „Region“ ist zwar verschiedentlich immer wieder betont worden, 
man könne den geschilderten Missständen auch durch verstärkte freiwillige Zusammenarbeit bzw. 
durch die Übertragung neuer Aufgaben auf den ZGB entgegenwirken. Diesen Ankündigungen sind 
jedoch keine Initiativen gefolgt. Es steht nicht zu erwarten, daß dieser Weg konsens- und 
zukunftsfähig ist. Die Kritik am ZGB als Institution hat eher zugenommen.


Die sorgfältig und intensiv das Thema untersuchenden Gutachten (Kleine, Bogumil) haben zum 
einen die Mängel eindeutig und eindrucksvoll analysiert und zum anderen die Bedenken gegen 
eine solche Regionsbildung weitestgehend entkräftet. Dies gilt insbesondere bezüglich der 
angeblichen Gefahr einer Zentralisierung durch eine regionale „Mammutbehörde“ bzw. die 
Großflächigkeit einer solchen neuen Gebietskörperschaft. Die Mittelzentren an der Peripherie 
(Gifhorn, Goslar, Seesen) haben eindeutig erklärt, daß sie von der Entwicklung einer solchen 
Region nicht abgeschnitten sein sondern dazugehören wollen. Daraus ergibt sich der 
Gebietszuschnitt von allein.


Da von der Landesregierung weiterhin das Prinzip der „Freiwilligkeit“ betont wird, ist es 
erforderlich, daß die betroffenen Gebietskörperschaften Beschlüsse als Willensbekundungen 
fassen. Bloße Stellungnahmen von Hauptverwaltungsbeamten reichen dafür nicht aus.


Es liegt nahe, daß die größte Stadt der Region damit den Anfang macht und hofft, daß ihr andere 
nachfolgen und der Prozess damit konkret eingeleitet werden kann. 


gez.
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Dr. Hoffmann
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